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Postulat Hodel Thomas Alois und Mit. über die Suchtprävention bei Jugendli-

chen 

 

Das Postulat fordert die Einführung obligatorischer Elternabende zur Prävention von Sucht-

verhalten (Drogen, soziale Medien) an den Schulen. Die Suchtthematik und insbesondere die 

Suchtprävention ist seit je her ein sehr wichtiges Thema. Die Prävention bei Jugendlichen ver-

dient allerdings verstärkte Aufmerksamkeit.  

 

Schulen können nicht die Hauptverantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen oder 

individuelle Schicksale übernehmen. Die Einbindung der Erziehungsberechtigten ist für eine 

wirksame Prävention deshalb zentral. Wichtig ist, dass die Erziehungsberechtigten befähigt 

werden, Themen wie Sucht und Prävention offen in der Familie anzusprechen. Wesentlich ist 

vor allem, dass eine vertrauensvolle Beziehung besteht, eine gute Kommunikation stattfindet 

und ein echtes Interesse am Leben der Jugendlichen besteht. Die Dienststellen Volksschulbil-

dung (DVS) und Gymnasien (DGYM) bieten Schulen bereits heute ein breites Angebot an Prä-

ventionsveranstaltungen für Erziehungsberechtigte an, die diese Aspekte aufnehmen. Diese 

Veranstaltungen werden individuell gebucht und behandeln insbesondere Themen wie Dro-

genkonsum oder Mediennutzung. Zusätzlich organisieren Schulen mit der Fachstelle «Psy-

chologische Beratung Berufsbildung & Gymnasien» des Kantons Luzern oder der Fachstelle 

Akzent eigene Anlässe (siehe auch Elternbildung - Kanton Luzern). Ergänzend dazu dient die 

Fachstelle Prävention der Luzerner Polizei Jugendlichen, Eltern, Schulen, Vereinen und Behör-

den als Anlaufstelle für Fragen rund um Suchtrisiken und geeignete Präventionsstrategien. 

Das Angebot wird von Schulen wie auch von Eltern rege genutzt.  

 

Die Teilnahme an den genannten Veranstaltungen der Schulen ist freiwillig. Schulen berich-

ten, dass themenspezifische Einzelabende eine begrenzte Wirkung haben. Viele Familien sind 

nicht direkt betroffen oder bereits informiert. Reine Informationsveranstaltungen zu Sucht 

und Drogen bieten daher meist nur einen geringen Mehrwert. Ein Obligatorium wirft zudem 

praktische Fragen auf (Themensetzung, Anzahl Anlässe, Durchsetzung, Sanktionen). Würden 

pro Schulstufe ein obligatorischer Anlass stattfinden, entstünden jährliche Kosten von rund 

500'000 CHF, welche die Gemeinden zur Hälfte mitfinanzieren müssten. Dies steht in keinem 

Verhältnis zum erwarteten Nutzen.  

https://volksschulbildung.lu.ch/unterricht_organisation/uo_planen_org_ilink/uo_po_elternbildung
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Zusammenfassend kommt unser Rat zum Schluss, dass obligatorische Elternabende zum 

Thema Sucht symbolisch zwar ein starkes Zeichen wären, aber gleichzeitig weder wirkungs-

voll noch effizient umsetzbar sind. Angesichts der bereits bestehenden Angebote und der ge-

teilten Verantwortung zwischen Schule und Erziehungsberechtigten erachtet unser Rat die 

Einführung von spezifischen obligatorischen Elternabenden zur Prävention von Suchtverhal-

ten deshalb als nicht zielführend. Wir wollen die Präventionsanstrengungen in den Schulen 

jedoch verstärken und haben im AFP 2026-29 zwei Stellen bei der Fachstelle Prävention der 

Luzerner Polizei für die Jugendprävention vorgesehen. Die Kosten umfassen 280'000 CHF und 

sind im Voranschlag 2026 eingestellt.  

 

Wir beantragen die deshalb die teilweise Erheblicherklärung des Postulats.  
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